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Beratung: 
 

Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
 

 
Bereits in der Sitzung am 11.03.2024 wurde die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren durch Berechnung anhand des 

Quadratwurzelmaßstabes vorgestellt. Seitens des Ausschusses wurde um weitere 
Informationen und um die Vorstellung einer alternativen Berechnungsform gebeten. 
 

Die jährlichen Kosten der Straßenreinigung durch den Bauhof wurden 
zwischenzeitlich durch den Fachbereich 4 ermittelt. Für die in der 

Straßenreinigungssatzung genannten Straßen, bei denen eine Reinigung nicht auf 
die Anlieger übertragen werden kann*, betragen die vorkalkulierten 
Reinigungskosten ca. 37.300,00 € bei 10 Reinigungen im Jahr. 

 
Seitens der Verwaltung wird weiterhin die Kostenverteilung mittels des 

Quadratwurzelmaßstabes favorisiert. Die Umsetzung in der Gemeinde Gudow lief 
problemlos und auch Rückfragen und Wiedersprüche konnten zügig abgearbeitet 
werden. 

 
Alternativ wäre eine Berechnung nach „Straßenfrontlänge“ der betreffenden 

Grundstücke möglich. Für Grundstücke, die zwar nicht an der zu reinigenden Straße 
liegen, aber durch sie erschlossen werden, müssten dann Berechnungsmaßstäbe 
festgesetzt werden. Abgedruckt ein Beispiel aus der derzeitigen 

Straßenreinigungsgebührensatzung Ratzeburg: 
 



 

 

 
Der Nachteil bei dieser Berechnungsart ist, dass die Frontlängen nicht 
standardmäßig kartiert sind und für jedes Grundstück einzeln ermittelt werden 
müssten. Dies wohl teilweise durch Vororttermine. Des Weiteren dürfte bei dieser 

Methode vermehrt Rückfragen und Widersprüche eingehen, da die Frontlängen den 
Anliegern nicht durch amtliche Unterlagen (anders als die Gesamtgrundstücksfläche) 

vorliegen. 
 
Aufgrund der Vorteile zur des Quadratwurzelmaßstabes (siehe auch 

Informationsvorlage zur Sitzung am 11.03.) wird dem Ausschuss empfohlen, diese 
Berechnungsmethode zu wählen und die Verwaltung mit den entsprechenden 

Vorarbeiten zu beauftragen. 
 
*Bröthener Straße, Fitzener Straße, Gudower Straße, Heideweg, Lauenburger 

Straße, Möllner Straße Pötrauer Straße, Zwischen den Brücken 
  

 
Beschlussempfehlung: 
Der Bau- Wege- und Umweltausschuss der Gemeinde Büchen beschließt, dass 

Straßenreinigungsgebühren für die in der Straßenreinigungssatzung unter Anlage 1 
genannten Straßen mittels des Quadratwurzelmaßstabes erhoben werden sollen. 

Die Verwaltung soll die entsprechenden Kalkulationen beginnen und einen 
Satzungsentwurf erarbeiten. 



 

 

 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die Kosten in Höhe von ca. 37.300 € werden durch die Erhebung der Gebühren 
wieder eingenommen. 
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